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Umweltverschmutzung durch die Initiative "Klimaneustart Berlin" zum geplanten 

Volksentscheid Berlin 2030 Klimaneutral 

 

Fragestellung des Bezirksverordneten: 

 

1. In welchen Gebieten in Neukölln wurde durch das Bezirksamt das Aufhängen von Plakaten 

der Initiative „Klimaneustart Berlin“ zum geplanten Volksentscheid Berlin 2030 Klimaneut-

ral genehmigt? 

 

2. Ist dem Bezirksamt bekannt, wie viele Plakate durch die Initiative zum Volksentscheid Berlin 

2030 aufgehängt wurden? 

 

3. Für welchen Zeitraum galt bzw. gilt die Genehmigung zur Anbringung der Plakate? 

 

4. Gab es seitens der Bevölkerung Beschwerden über unsachgemäß aufgehängte Plakate 

der o.g. Initiative? 

 

5. Wie viele Plakate der o.g. Initiative hat das Ordnungsamt wegen Verstößen gegen die Auf-

lagen entfernt? 

 

6. Wurden durch das Ordnungsamt Bußgelder verhängt? Wenn ja, in welcher Höhe, wenn 

nein, warum nicht? 

 

 

Antwort des Bezirksamtes: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Potthast, 

 



das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1. 

Das Aufhängen der Plakate der Initiative „Klimaneustart Berlin“ wurden im gesamten bezirk-

lichen Gebiet genehmigt. Jedoch sind innerhalb der bezirklichen Ebene einige Straßen, Plätze 

und Bereiche auf Grundlage des §11 BerlStrG von der Wahlwerbung ausgenommen. Die Re-

gelungen entsprechen denen zur Anbringung von Wahlwerbung durch Parteien vor Wahlen. 

 

Zu 2. 

Insgesamt wurden für den Volksentscheid „Berlin 2030“ 1.000 Mastenhänger beantragt und 

auch genehmigt. Darüber hinaus wurde für 38 Standorte im Bezirk das Aufstellen von insge-

samt 50 sogenannten Wesselmännern (3,60m x 2,90 m große Sondergroßflächen) beantragt. 

Genehmigt wurden davon 49 an 37 Standorten (ein beantragter Standort befand sich auf 

dem Gebiet des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg). 

 

Zu 3. 

Bei vorzeitigen Wahlen, Nachwahlen und Wiederholungswahlen beträgt der Zeitraum nach 

§11 (2a) S. 1 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) sechs Wochen vor bis spätestens eine Woche 

nach dem Wahltag. In diesem Fall wurde ein Zeitraum vom 05.02.2023 bis 02.04.2023 ge-

nehmigt. 

 

Zu 4. 

Bisher ist beim Ordnungsamt wegen eines Plakates der Initiative „Klimaneustart Berlin“ eine 

Beschwerde eingegangen (Stand 02.02.2023). 

 

Zu 5. 

Wegen Verstößen gegen die Bestimmungen der Sondernutzungserlaubnis wurden Stand 

heute bisher 10 Plakate durch das Ordnungsamt abgenommen. 

 

Zu 6. 

Ein Bußgeldverfahren hat es in diesem Zusammenhang bisher nicht gegeben. Wie bei erlaub-

ter Plakatierung üblich, werden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im gesamten Zeitraum der 

Plakatierung durchgeführt. Über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens wird nach Ablauf die-

ses Zeitraumes entschieden (Opportunitätsprinzip). Sollte es bei den bisherigen Verstößen 

bleiben, wird kein Bußgeldverfahren eingeleitet. 
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